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11. AHV-Revision: Es braucht keine Alibiübung, 
sondern ein echtes flexibles Rentenalter
Die Sozialkommission des Ständerats will die Abbauvorlage 11. AHV-Revision mit einem Zückerchen namens „befristete differenzierte Kürzung“ schmackhaft machen. Travail.Suisse, der unabhängige Dachverband der Arbeitnehmenden, sieht darin keinen substanziellen sozialen Ausgleich. Wenn eine solche Lösung im Parlament Bestand hat, scheint das Referendum so gut wie sicher.
Die Wirtschaftskrise schlägt immer stärker auf den Arbeitmarkt durch. Die Erfahrung zeigt: In Zeiten von Arbeitslosigkeit werden ältere Arbeitnehmende als erste entlassen. Wenn sie nicht selber in Rente gehen, werden sie mit Blick auf die Arbeitslosenversicherung zwei Jahre vor der Pensionierung abgeschoben.  Ohne jede Chance, wieder eine Beschäftigung zu finden. Für die Betroffenen ist dies unwürdig.  Und es ist mit beträchtlichen Rentenverlusten verbunden: Wählen sie „freiwillig“ eine frühere Pensionierung, müssen sie mit lebenslänglichen Rentenkürzungen leben. Werden sie in die ALV abgeschoben, sind sie in der zweiten Säule nicht mehr versichert. 
Gezielte Flexibilisierung für untere und mittlere Einkommen sachlich gerechtfertigt
Für Gutverdienende hat das gesetzliche Rentenalter eine sehr beschränkte Bedeutung, da sie sich die versicherungstechnischen Kürzungen der Rente leisten können. Bei den unteren Einkommen hat das gesetzliche Rentenalter hingegen seine harte Gültigkeit. Fast niemand kann sich dort die heutigen Rentenkürzungen leisten. Um den unwürdigen Ausstieg via Arbeitslosenversicherung zu vermeiden, muss das flexible Rentenalter dort ansetzen: Personen mit einem bescheidenen Einkommen - Richtwert ist ein Einkommen unter 80'000 Franken - sollen bei Vorbezug der AHV-Rente keine oder nur bescheidene Kürzungen in Kauf nehmen müssen. Dafür ist der Beitrag, der durch die Erhöhung des Frauenrentenalters gespart wird,  als sozialer Ausgleich einzusetzen (ca. 600 Millionen Franken). 
Sozialkommission beschliesst Pro-Forma-Lösung
Die erste Auflage der 11. AHV-Revision – ein reines Abbaupaket -  wurde von der Bevölkerung 2004 mit 68 Prozent Nein-Stimmen mehr als deutlich bachab geschickt. Die Botschaft war klar: Die Bevölkerung stimmt einer AHV-Revision nur zu, wenn ein Akzent auf die Flexibilisierung des Rentenalters zugunsten kleiner und mittlerer Einkommen gelegt wird. Das wissen auch die Sozialpolitiker im Ständerat. Was diese jedoch nun als sozialen Ausgleich verkaufen, löst keine Probleme: Unter dem Namen „befristeter differenzierter Kürzungsausgleich“ will die Sozialkommission des Ständerates eine soziale Flexibilisierung nur vorübergehend für 10 Jahre gewähren. Die Abbaumassnahmen hingegen - die Erhöhung des Rentenalters für alle Frauen und das Aussetzen des Teuerungsausgleichs, wenn der AHV-Fonds unter eine bestimmte Marke fällt – bleiben unbefristet.
Umbau statt Abbau
Damit handelt es sich um eine ausschliesslich aus politischem Kalkül getroffene Massnahme mit dem Ziel, einem Referendum gegen den Sozialabbau den Wind aus den Segeln zu nehmen. Für die betroffenen Arbeitnehmenden mit bescheidenem Einkommen ist diese Massnahme absolut ungenügend. Travail.Suisse, der unabhängige Dachverband der Arbeitnehmenden, wird sich weiterhin dafür einsetzen, dass in der AHV bedürfnisgerecht umgebaut und nicht abgebaut wird. Nur mit einem substanziellen und dauerhaften sozialen Ausgleich beim flexiblen Rentenalter kann die jahrelange Blockade rund um die AHV gelöst werden. Ein sozialer Ausgleich für die bescheidenen Einkommen soll zumindest teilweise als Kompensation der Erhöhung des Frauenrentenalters betrachtet werden. Frauen haben auf Grund ihrer Erwerbskarrieren und auf Grund von Lohnbenachteiligung durchschnittlich klar tiefere massgebende Einkommen. Dementsprechend sollen sie stärker in den Genuss des sozialen Ausgleichs kommen. Wenn das Parlament jedoch der Sozialkommission des Ständerats folgt, dürfte das Referendum unumgänglich sein.
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